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Arl. I Nome

Unter dem Nomen ,,RTB Regionole Technische Belriebe" (RTB) besteht eine Körperschoft des öf-
fenllichen Rechts gemöss $$ 74 bis 82 des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeinde-
geselz) vom 19. Dezember 1978.

Art.2 Sitz

rDie RTB hoben ihren Silz in Möriken-Wildegg.

zSie sind rechtsföhig und im Hondelsregister einzutrogen

Art 3 Mltglleder

Die Verbondsmitglieder sind die Einwohnergemeinde Möriken-Wildegg und die Einwohnerge-
meinde Niederlenz.

Art.4 Zweck / leistungsouflrog

t Die RTB hoben folgenden Leistungsouftrog:

o) die Versorgung des zugewiesenen Netzgebiets mit Elektrizitöt noch bundesrechllichen und
kontonolen Vorgoben;

b) die Versorgung der Gemeindegebiete Möriken-Wildegg und Niederlenz mit Trink- und
Brouchwosser sowie die Sicherstellung der Löschwossereserye und der Notwosserversorgung
noch den Vorgoben des übergeordneten Rechts.

z Die RTB können Dienstleistungen erbringen, die einen Zusommenhong mit den Aufgoben des
Leistungsouflrogs hoben. Sie können nomentlich:

o) Kundinnen und Kunden, zu deren Versorgung sie nicht verpflichtet ist, mit Elektrizitöl und Wos-
ser versorgen;

b) weitere Leistungen im Bereich der Ezeugung, Beschoffung, Speicherung, Übertrogung und
Verteilung von Elektrizitöt und Wosser erbringen;

c) weitere Dienstleistungen im Bereich der Versorgung mit und im Bereich der Enlsorgung von
leilungsgebundenen und nichl leitungsgebundenen Gütern erbringen;

d) sowie weitere lnfroslruktur- und Verwoltungsdienstleistungen für Gemeinden und ondere öf-
fentlich+echtliche Körperschoften erbringen.

s Die RTB können ihre Leisiungen ouch ousserholb der Gemeindegebiete von Möriken-Wildegg
und Niederlenz erbringen. Die selbstöndige und unobhöngige Erfüllung des Leistungsouftroges
in den Gemeindegebieten Möriken-Wildegg und Niederlenz muss jedezeit gewöhrleistet sein.

Art. 5 Verhöllnis zu Kundinnen und Kunden

t Dos Rechtsverhöltnis zwischen den RTB und ihren Kundinnen und Kunden ist öffentlich+echtli-
cher Nolur:

o) im Bereich der Wosserversorgung;

b) im Bereich der Elektrizitötsversorgung, soweit die RTB Leisiungen erbringen. zu denen sie durch
übergeordnetes Recht verpflichtet sind;
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c) soweit besondere Bestimmungen des übergeordneten Rechts ousdrücklich ein öffentlich-
rechtliches Verhöltnis vorschreiben.

z Die RTB können in diesen Bereichen hoheitlich ouflreten. Sie hoben nomenllich:

o) die Kompetenz zum Erloss von Netzonschluss-, Netznulzungs- und Lieferbedingungen bzw. All-
gemeinen Geschöftsbedingungen; diese Befugnis konn vom Vorstond nicht weiter delegiert
werden;

b) die Kompetenz zur Erteilung der für die Erfüllung der Aufgoben notwendigen Bewilligungen
und zur Festsetzung der erforderlichen Kostenbeitröge, Torife und Preise;

c) die Kompetenz, VerfÜgungen zu erlossen und noch den Vorgoben des Geselzes über die
Verwoltungsrechtspflege (Verwoltungsrechfspflegegeselzes) vom 4. Dezember 2007 durchzu-
selzen;

d) olle weiteren zur Erfüllung der Aufgoben nötigen Befugnisse.

s Dos Rechtsverhöllnis zu Kundinnen und Kunden im Bereich der gewerblichen Leistungen und
Energielieferungen on Kundinnen und Kunden mil freiem Morktzugong ist privotrechtlich.

Art.6 Anlogen und Verteilnelze

'Die RTB erstellen, erweitern, erneuern, unterhollen und betreiben die erforderlichen Verteilnelze
und die dozugehörigen Produktions- und Versorgungsonlogen noch den Vorgoben des eidge-
nössischen und kontonolen Rechts sowie der Erschliessungsplonungen der Verbondsgemein-
den.

z Die von der RTB erstelllen Anlogen und Verteilnelze für Elektrizitöt, Wosser, Wörme und elektro-
nische Signole stehen im Alleineigentum der RTB.

Art. 7 Konzesslonsverlrog mll Leislungsvereinborung

I Die Rohmenbedingungen der Aufgobenerfüllung können in einem Konzessionsvertrog mit Leis-
tungsvereinborung zwischen den Verbondsgemeinden und den RTB geregelt werden.
z Zuslöndig für den Abschluss eines Konzessionsvertroges mit Leistungsvereinborung für eine Ver-
bondsgemeinde sowie für dessen Übertrogung ouf einen Dritten ist der jeweilige Gemeinderot.

Art.8 Orgone

Orgone der RTB sind:

l. der Vorstond;

2. die Revisionsstelle

Arl. 9 Anlrogs- und Auskunflsrecht

I Jede Stimmberechtigte / jeder Stimmberechtigte einer Verbondsgemeinde hot dos Recht,
beim Vorslond schriflliche und begründele Antröge zu stellen. Auf Verlongen isl der Antrogsstel-
ler vom Vorstond zwecks mündlicher Erlöulerungen einzuloden.
z Jede Slimmberechtigte /jeder Stimmberechtigte einer Verbondsgemeinde hot dos Recht,
beim Vorstond schriftliche Auskünfte über nichl vertrouliche Angelegenheilen zu Tötigkeiten des
Verbondes zu verlongen.
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s Antröge und Auskunftsbegehren sind innerholb von drei Monoten vom Vorstond schriftlich zu
beontworten. Der Vorslond konn die Stimmberechtigte / den Slimmberechligten oder deren /
dessen Verlretung ouch zu mündlichen Erlöuterungen einloden.

Art. l0 Fokultolives Referendum / lnitiotive

t l0 % der Gesomtzohl der Slimmberechtigten ous den Verbondsgemeinden können innert 60
Togen, von der Veröffentlichung on gerechnef, beim Vorstond eine Volksobstimmung über die-
jenigen Beschlüsse des Vorstondes verlongen, welche zwingend dem Referendum unterslehen
l$ 77o, Abs. 3lit. o bis d Gemeindegesetz).

2 10 % der Gesomlzohl der Stimmberichtigten ous den Verbondsgemeinden können mittels lniti-
otive die Behondlung eines Geschöftes verlongen. wenn dieses in die Zustöndigkeit des Vorston-
des föllt (Art. l3 Abs. I Ziff. I bis iZ;. Stimmt der Vorstond dem lnitiotivbegehren zu, so gilt es, un-
ter Vorbeholt des fokultotiven Referendums, ols ongenommen. Lehnt der Vorstond ein gültiges
lnitiotivbegehren ob, hot er es innerl Johresfrist der Volksobstimmung in den Verbondsgemein-
den zu unterstellen.

s Referenden und lnitiotiven gemöss Abs. I und 2 unterstehen der Urnenobstimmung in den Ver-
bondsgemeinden. wobeidie Stimmberechligung wie für kontonole Angelegenheiten gilt. Sie
sind ongenommen, wenn die Mehrheil oller Stimmenden im Verbondsgebiet zustimmt.

Art. t I Vorslond

t Der Vorstond besteht ous fünf bis neun Mitgliedern
zJe ein Milglied des Vorstqndes, nicht ober die Prösidentin / der Prösident, gehört dem Gemein-
derot einer Verbondsgemeinde on. Die onderen Mitglieder des Vorslondes dürfen nicht Mitglie-
der eines Gemeinderotes einer Verbondsgemeinde sein.

s Der Vorstond ist so zu wöhlen, doss die erforderlichen Fochkompetenzen, die verschiedenen
Anspruchsgruppen und die versorgten Verbondsgemeinden möglichst ongemessen vertreten
sind. Es besteht keine Wohnsitzpflicht in den Verbondsgemeinden.
a Gewöhlt werden die Mitglieder des Vorslondes und die Prösidentin / der Prösident durch die
Gemeinderöte der Verbondsgemeinden.
s Die Amtsdouer für die Mitglieder des Vorstondes und die Prösidentin / den Prösidenten ent-
spricht derjenigen für die Gemeinderöte.
0 Die Mitglieder des Vorstondes sind noch Ablouf einer Amtszeit von l2 Johren nicht wiederwöhl-
bor.

z Die Mitglieder des Vorstondes scheiden om Ende des Johres ous dem Vorstond ous, in dem sie
dos 70. Allersjohr erreichen.
sMit Ausnohme der Prösidentin / des Prösidenten konstituiert sich der Vorstond selbst.
e Als Sekretör konn ouch eine Person bezeichnet werden, die nichl dem Vorstond ongehört.

Arl. l2 Elnberufung / Beschlussfossung / Zelchnungsberechtigung

r Der Vorstond wird durch die Prösidentin / den Prösidenten des Verbondes einberufen, so ofl es
die Geschöfte erfordern. Jedes Mitglied des Vorstondes konn die Einberufung verlongen.
z Der Vorstond ist verhondlungs- und beschlussföhig, wenn die Mehrheit der Mitglieder onwe-
send ist.

s Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmenden gefossl. Der Vorsiizende hot den Stich-
entscheid.
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n Der Vorstond verlritt den Verbond noch oussen. Er bestimmt die Zeichnungsberechligung und
die Art der Zeichnung.

Art. l3 Kompetenzen

t Die Zustöndigkeit des Vorstondes erstreckt sich ouf olle Gegenstönde, die in den Kompelenz-
bereich des Gemeindeverbondes follen und nicht in Gesetz oder Sotzungen ousdrücklich ei-
nem onderen Verbondsorgon vorbeholten sind:

L er leitel den Verbond, erstellt die nötigen Reglemente und erteilt die nötigen Weisungen;

2. er legt die Unternehmensstrotegie fesl;

3. er legt die Orgonisotion fest;

4. er gestollet dos Rechnungswesen, die Finonzkontrolle sowie die Finonzplonung im Rohmen
der gesetzlichen Vorschriften;

5. er ernennt die mit der Geschöftsleitung und der Vertretung betrouten Personen und konn
diese ouch obberufen;

6. er beoufsichtigt die mit der Geschöftsleitung betrouten Personen, nomentlich im Hinblick ouf
die Befolgung der Gesetze, Sotzungen und Reglemente;

Z. er erstellt dos Budget und die lnvestitionsplonung;

8. er erstellt die Johresrechnung;

L er legt die Kostenbeilröge. Torife und Preise insbesondere für Elektrizitöt, Wosser, Wörme und
elektronische Signole fest;

10. er bewilligt die erforderlichen lnvestilionen und deren Finonzierung;

I l. er beschliesst über Beteiligungen on onderen öffenllichen oder privoten Unternehmen bis
cHF 50'000;

12. er legt die Anslellungsbedingungen des Personols der RTB fest.

z Der Vorstond delegiert die Geschöftsleitung oder die Vertretung des Verbonds gonz oder teil-
weise, noch Mossgobe eines Orgonisotionsreglemenls. on eine Geschöftsleitung.
r Er bestimmt die Ari der Zeichnungsberechligung dieser Vertreler.

Art. l4 Revisionsstelle

t Die Gemeinderöte der Verbondsgemeinden ernennen ouf Antrog des Vorstondes eine Revisi-
onsstelle. welche die Vorousselzungen des Gesetzes über die Zulossung und Beoufsichtigung
der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsoufsichtsgesetz) vom 16. Dezember 2005 erfüllt. Die Er-
nennung ist jöhrlich noch Genehmigung der Rechnung durch die Gemeinderöte vozunehmen.

2 Bei unsochgemösser Auftrogserfüllung können die Gemeinderöle die Revisionsstelle vozeitig
obberufen.

Art. l5 Aufgoben

I Die Revisionsstelle prüfl noch Mossgobe des übergeordnelen Rechts die Buchführung und die
Johresrechnung sowie die Rechnungslegung. Sie erstottet über ihre Prüfungstötigkeit dem Vor-
stqnd und den Gemeinderöten der Verbondsgemeinden Berichl.,

z Die Gemeinderöte der Verbondsgemeinden können von der Revisionsstelle zusötzliche Abklö-
rungen und Berichte zu speziellen Frogestellungen verlongen.
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Art l6 Beteiligungsverhöltnisse

Die Verbondsgemeinden Möriken-Wildegg und Niederlenz sind om Vermögen des Verbondes
je hölftig beteiligt. Beim Eintritt von neuen Verbondsgemeinden wird dos Beteiligungsverhöltnis
neu ermittelt.

Art. l7 Grundstitze der Flnonzierung

I FÜr die Finonzierung der Elektrizitöis- und Wosserversorgung legl der Vorstond der RTB im Roh-
men der Bundesgesetzgebung über die Stromversorgung und der kontonolen Energie- und
Wossergesetzgebung ollgemein gültige einmolige Kostenbeitröge sowie wiederkehrende Torife
und Preise fest.

z Die Mittelbeschoffung für den Betrieb und für die lnvestilionen ist Soche der RTB. Sie können zu
diesem Zwecke beiden Verbondsgemeinden oder bei Dritten Dorlehen oufnehmen.
a lm Übrigen gelten die einschlögigen Bestimmungen der Gemeindegesetzgebung über den
Finonzhcusholt, soweil sie für Gemeindeverbönde onwendbor sind.

Art. l8 Kostenbeilröge und Entgelte der Eleklrlzltölsversorgung

t Für den Anschluss on dos Leitungsnetz von Verbrouchern, Speicherbetreibern und Ezeugern
erheben die RTB einmolige Nelzonschluss- und Netzkostenbeitröge von den onzuschliessenden
Grundeigentümern.
z Die Netzonschlussbeitröge werden ols Pouschole erhoben und sollen die durchschnittlichen
Kosten des Netzonschlusses der verschiedenen Geböudekotegorien decken. Für Anschlüsse on
dos Mittelsponnungsnetz und Anschlüsse ousserholb der Bouzone sind die effektiven Anschluss-
kosten inkl. deren rechtliche Sicherstellung ob dem beslehenden Netz zu bezohlen.
I FÜr AnschlÜsse on dos Niedersponnungs- und dos Miltelsponnungsnelz setzen die RTB einen
Nelzkostenbeitrog fest, der noch der Grösse der instqllierten Leistung bemessen wird. Ausschlog-
gebend fÜr die instollierte Leistung des jeweiligen Grundstücks ist die Grösse der Anschlusssiche-
rung in Ampöre.

+ Bei einer Verlegung, Abönderung, Verstörkung oder Ersotz eines beslehenden Anschlusses wer-
den von den RTB die domit verbundenen Kosten verrechnet. Zudem ist beieiner Erhöhung der
instollierlen Leistung pro zusötzliches Ampöre ein entsprechender zusötzlicher Netzkoslenbeitrog
zu bezohlen.

s Die wiederkehrenden Entgelte für die Netznutzung und die Lieferung von elektrischer Energie
richlen sich noch der Bundesgeselzgebung über die Stromversorgung.
aSchuldnerin oder Schuldner der einmoligen Netzonschluss- und Netzkostenbeitröge ist die
Grundeigenlümerin oder der Grundeigentümer im Zeitpunkt der Rechnungsstellung. Schuldnerin
oder Schuldner der wiederkehrenden Entgelte ist diejenige Person, ouf die dos Zöhlerobonne-
menl lqutel.

Art. l9 Koslenbeitröge und Enlgelle der Wosserversorgung

I FÜr den Anschluss on dos Leilungsnetz und deren Verstörkung erheben die RTB einmolige Netz-
onschlussbeitröge von den onzuschliessenden Grundeigentümern.
z Die Netzonschlussbeitröge werden ols Pquschole erhoben und sollen die durchschniltlichen
Kosten des Netzonschlusses der verschiedenen Geböudekotegorien decken. Für Anschlüsse
ousserholb der Bouzone sind die effektiven Anschlusskosten inkl. deren rechtliche Sicherstellung
ob dem bestehenden Netz zu bezohlen.
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: FÜr den Wosserbezug erheben die RTB wiederkehrende Entgelte, bestehend ous dem Grund-
preis und dem Verbrouchspreis. Diese decken die loufenden Kosten der Wosserversorgung. ob-
zÜglich der Ertröge der Netzonschlussbeitröge. Die Feslsetzung des Grundpreises erfolgt ols Pou-
scholbetrog. Der Verbrouchspreis wird oufgrund der Bezugsmenge in m3 ermiltelt.
aSchuldnerin oder Schuldner der einmoligen Netzonschlussbeitröge ist die Grundeigentümerin
oder der Grundeigentümer im Zeitpunkt der Rechnungsslellung. Schuldnerin oder Schuldner der
wiederkehrenden Entgelte ist diejenige Person, ouf die dos Zöhlerobonnement loulet.

Art. 20 Adminlslrotlve Koslenbellröge

Die RTB erheben für odministrotive Aufwendungen, Kontrollen und Bewilligungen sowie für Er-
sotzvornohmen im Rohmen ihres Aufgobenbereichs entsprechende Kostenbeitröge.

Art. 2l Sondernutzung von öffenllichem Grund und Boden

Die Verbondsgemeinden regeln dle Benutzung des öffentlichen Grund und Bodens durch die
RTB sowie die Abgeltung mit einer Konzessionsobgobe in einem speziellen Reglemenl.

An. 22 Produkle und Dienstlelslungen

t Die RTB können mit den Verbondsgemeinden sowie onderen Gemeinden ouf der Bosis von se-
poroten Vereinborungen die Erbringung von gegenseitigen Dienstleistungen regeln.
z Die Vereinborungen werden zu Morktbedingungen obgeschlossen und noch dem Bruttoprin-
zip der onderen Porteiin Rechnung geslellt. Es erfolgt keine gegenseitige Venechnung von un-
terschiedlichen Dienstleistungen.

Art. 23 Zustöndigkeilen der Gemelndeversommlungen

I Die Gemeindeversommlungen der Verbondsgemeinden beschliessen ouf Anlrog des Vorston-
des und der Gemeinderöte über die Veröusserung von Unternehmensteilen der RTB sowie über
die Überführung des Unternehmens oder von -teilen in rechtlich selbstöndige Unternehmen des
öffenllichen oder privoten Rechts.

z Die Gemeindeversommlungen der Verbondsgemeinden beschliessen über Beteiligungen on
onderen öffentlichen oder privolen Unternehmen. welche über die Kompelenz der Gemeinde-
röle gemöss Art.24 Abs. I Ziff.5 hinousgehen.

r Die Gemeindeversommlungen der Verbondsgemeinden beschliessen über die Rückführung
von Eigenkopitol {insbesondere Reserven) der RTB on die Verbondsgemeinden. Vorbeholten
bleibt die Ausrichtung einer Abgellung noch Art. 25 hiernoch.
I Die Gemeindeversommlungen der Verbondsgemeinden beschliessen über die Aufnohme von
weiteren Gemeinden in den Verbond gemöss Arl.28 sowie über die Auflösung des Verbonds
gemöss Art.30.
s Zur Genehmigung der Beschlüsse isl die Zustimmung der Gemeindeversommlungen beider
Verbondsgemeinden erforderlich.

Art. 24 Zustöndlgkellen der Gemeinderöte

t Die Gemeinderöte der Verbondsgemeinden sind für folgende Gegenstönde zustöndig:

l. sie erstellen eine Eigentümersfrotegie;
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2. sie genehmigen die Johresrechnung und den Geschöftsbericht;

3. sie enllosten den Vorstond;

4. sie regeln die Entschödigung der Mitglieder des Vorstondes;

5. sie beschliessen über Beteiligungen von einem Betrog von CHF 50'O0O bis zu einem Betrog
von CHF I '000'000 pro Geschöft und einem Beleiligungsonteil von moximol 25% pro Beteili-
gung;

6. sie öussern sich im Rohmen der Eigentümerstrolegie über strotegische Kooperotionen.
zZur Genehmigung der Beschlüsse ist die Zustimmung der Gemeinderöte beider Verbondsge-
meinden erforderlich

o Die Gemeinderöte sind berechtigt, im Rohmen ihrer Aufsichlsbefugnisse Auskünfte zu verlon-
gen. in olle erforderlichen Unterlogen Einsicht zu nehmen, exlerne Sochverslöndige beizuziehen
oder Sonderprüfungen zu veronlossen.

Art.25 Abgeltung

' Die RTB entrichten den Verbondsgemeinden im Rohmen der wirtschoftlichen Leistungsföhigkeit
und noch Vornohme der für die longfristige Unternehmenssicherung erforderlichen Reservenbil-
dung eine ongemessene Abgellung.

z Der Vorstond stelll jöhrlich Antrog über die Abgeltung, welcher den Gemeinderöten der Ver-
bondsgemeinden vorgelegt wird.

s Die Einzelheiten der Abgeltung sind in einer seporolen Vereinborung zwischen dem Vorstond
und den Verbondsgemeinden zu regeln.

Art.26 Hoftung

I Für die Verbindlichkeiten der RTB hoftet ousschliesslich deren eigenes Vermögen
z Die RTB sind verpflichtet. sich für ihre Risiken zu versichern.

Att, 27 Anwendbqres Recht, Rechlspllege

t Der Verbond untersteht dem Gemeindegesetz des Konfons Aorgou.
2 Gegen Beschlüsse und Verfügungen des Vorstondes konn gemöss $ 105 ff. Gemeindegeselz
sowie gemöss Verwoltungsrechtspflegegesetz Beschwerde geführl werden.

Art. 28 Nochttöglicher Beilrltt

Der nochlrögliche Beitritt weiterer Gemeinden ist möglich. Die Beitrittsbedingungen werden
durch den Vorslond in Übereinkunft mit dem neuen Mitglied ousgehondelt und den bisherigen
Verbondsgemeinden zur Beschlussfossung gemöss Art. 23 Abs. 4 vorgelegt.

Art.29 Auslrltt

t Der Austritt einer Verbondsgemeinde isl noch $ 82 Abs. I Gemeindegesetz nur ous wichtigen
Gründen und noch Einholtung einer Kündigungsfrist von drei Johren, ouf Ende eines Johres
möglich.
2Spricht sich der Vorstond gegen den Auslrilt ous, entscheidet der Grosse Rot.
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s Der Vollzug des Austritls wird noch den Regeln von Arl. 30 Abs. 2 und 3 durchgeführt.

Arl. 30 Auflösung

tDie Auflösung des Verbonds ist möglich, sofern die Voroussetzungen noch g 82 Abs.2 Gemein-
degeselz gegeben slnd. Sie bedorf der Zustimmung der beiden Verbondsgemeinden gemöss
Art.23 Abs. 4 sowie des Regierungsrotes.

z Bei einer Auflösung nehmen die Verbondsgemeinden die auf ihrem Gemeindegebiet slehen-
den Anlogen und Verleilnetze wieder zurück. Der Übernohmepreis entspricht dem donnzumoli-
gen Zeitwert. Ein eventueller Gewinn oder Verlusl des Verbondes wird onteilig geteilt.
r Für die Liquidotion werden die erforderlichen Anordnungen im Auflösungsbeschluss gelroffen.

Art. 3l Erloss, Anderung der Solzungen

Der Erloss und die Anderungen dieser Sotzungen sind durch die Gemeindeversommlungen der
Verbondsgemeinden zu beschliessen.

Art. 32 lnkroftlrelen

t Diese Solzungen treten mit der Genehmigung durch die Gemeindeversommlungen der Ge-
meinden Möriken-Wildegg und Niederlenz und des Regierungsrotes in Kroft.

z Der Vorstond beslimml den Zeitpunkt der lnkroflsetzung. Die bisher gültigen Solzungen werden
oufgehoben.

Beschlossen durch die Gemeindeversommlung der Einwohnergemeinde Möriken-Wildegg om
23. November 2O2O

NAMENS DES GEMEINDERATS MÖRIKEN-WILDEGG

Gemeindeommonn Gemeindeschreiber

,*"frwe#,
/.u

PoscolChioru

Beschlossen durch die Gemeindeversommlung der Einwohnergemeinde Niederlenz om
25. Jvni2021

NAMENS DES GEMEINDERATS NIEDERLENZ

Gemeindeschreiber

Rolond Suler
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Genehmigung durch dos Deportemenl Volkswirlschofi und lnneres in Vertretung des Regierungs-
rols des Kontons Aorgou

Aorou, - 2, $ep. 2021
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